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Anrufungsausk\Inff · ' · 
'Job„ Ticket-ModeU 

Sefu geehrte DameJ:?- und Herren, 
., 

·' 

04 191 04407 --- VI LStAG -
Be8,I'~eiter/in Frau.Heil 

Zimmer 

Telefqn / (06124) 705-144 

·Fax . (06124) 705:400 

· Dienstgebäude Emser Str. 27 A-

Ihr Zeic;hen · 

Ihre Nachricht ·03.Ql.2020 ' 
\ 
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-

mit Schreiben vom 06.01.2020 be~tr~g; :p. Si~ die AllnJ.fungsausl@ift bezüglich der steuerlichen 
Würdigun~ des geplanten Job Ticket Modells: · 

Hierzu nehme ich wie folgt Stellung: 

1. Steuerfreie Behandlung gemäß.§ 3 Nre~15 EStG 

1. Lohnste-uei'rechtlidie Behamdlrmg. fii! ,den :Arbeitgeber 

N~~h § 3 NF. j S ~Jt~ .~ji'ld z~~~~§e !les ~ qeitg~li>.~FS, die ,zu'satzHchiuin ·olmehin ge.: - -
schuldeteh Arbeitslohn, zu derl Aufwendqngen des Ar-beitnehmers für Fahrten mit den öf
fentlichen Verkehrsmitteln zwischen Wohnung und erster.Tätigkeitsstätte geleistet werden 
steuerfrei. . . 

·· , Daraus folgt, das's gr{mdsätilfoh ·der Sachbezug in f{öhe von 77,88 € pro Job Ticket den Ar
beitslohn nicht erhöht und.somit:keine zusä~liche L~hµsteuer (LSt) _entsteht. 

. ( 

Bitte geben Sie stets die Steuernummer oder das ~~c'1äfbqeictien ~n. Sie erlei~htem damit sich und ·uns· die Arbeit. Vieleri Dank. 

Sprechzeiten: Finanzservi~stell~ - montags bis mittwochs von o·s:OO ·_ 15:30 Uhr: do~nerstags von 13:30 ~ 18:00 Uhr Lind freitags von 
08:00 - 12:00 Uhr oder nach Vereinbarung . · 

Gleitende Arbeitszeit: Anrufe bitte montags bis donnerstags_ von 08:30 - 12:00 Uhr und 13:30 - 15:30 Uhr,' freitags von 08:30 - 12:00 Uhr 
Anschrift: Postfach 11 65 · 65301 Bad.~chwalbach · Telefon ,(0 61 .24V 05-0 : Telefax (0 61 24) 7 05-4 00 

Verv.ialtungsstelle: Emser•Str. 27 a · 6p307 Bad Schwalbacli . · J , 
E-Mail: poststelle@FA-RT.Hessen.de · intemet.: Www.finan?amt-rheingau-taunui,,de 

Bankverbindungen: LB Hessen-Thüringen, BIC HELADl;:FFXXX, IBAN.DE45 5005 0000 0001 0001 .32 · DT BBK Fil Frankfurt, 
BIC ~RKDEF1500, IBAN DE1150000000 0051001502 · Gläubiger-1D DE31ZZZ00000076720 
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_ 11. Eibkommensteuerrechtliehe Folgen ·für den Arbeitnelnner 
.,._ • l 

N~ch § 3 Nr. 15 Satz 3 E'StG ~dem 'die vom'Arbeitgeber zugewendeten steuerfreien Leis- . 
tungen die nach·§ 9 Apsatz 1 Nr~ 4 Satz 2 E.StG abziehbaren Werbungskosten für'Fahrten 
zwisc4en Wohnung und en~ter Tätigkeitssµitte. . 
•• ·. • l • ' . • • ·'' • •. . . 

Uberschreiten die Werbungs~osten insgesamt µen Arbeitnehmetpauschbetrag in Höhe von · 
, 1.0op e·nicht·(der An,teH qer Ent(ei:rtungspaµschale.ist hierbei tmm~geblich), so ergeben 
sich keine einkonunensteuerre~htlid1en f(:)lgen. für deri Arbeitnehmer. . · 
' ' . ,. . . . \ ' 

Überst~igen die We;buhgsk0~ten hirigbge~ <den AFbeitnehmerpaqschbetrag von r . 000 .€,' 
können im Ramnen der Einkoilu1.lens.teuerei;klärung d~r Arl>eitnehmer nur q.ie um die nach § 
3 Nr.1? EStG 'steuerfrden Leistungen gernincl:erteµ Aufwend~gen fUt die Weg~ zwischen 
W ohh~g uild-er_ster T~tigkeitsstätte (En.t{e.m1:111$spä-uscha).e~_ ~~rü~ksichtigt werde~. 

-·~- • ... • .,_. 

2. Pauschalie~ung gem~.§ 40 Abs. 2. S.-·2 Nr. J:.b)- ES.tG' in Höbe v~n. 1_5 % " 

1. Löhnsteuerrechtliche BehaDdlung·für den Arbeitgeber 
. . . . . ., ~ . ' ' .. . . .· .. 

f 

· Der Arbei!geber kann ~ach § _40 Abs; 2 Satz 2 Nr. l b EStG die-Lo~steu~r ~it eiriem . . 
.. PausCh$teuers·atz \mQ ,\ 5 %, fµr rZ"Qsc}lüsse, d_ie zusä.tzlich nun qlu_lehin geschµldeten :Arbeits

lohn, zu den Aufw'endµngen -des Arbeivielurl,ers·für'Fahiien mit cd~n öffentlichen Verkehrs-
mitteln zwischen'\\:@hnWtg:und erster Tätigkeitsstätte geleistet wer<;Ien, ~rheben. . 

, , ' • , ~ ~ t 1 1 • • '_ 

• , I. 'j - , , • 
1 

, • . • l • ' • • 

Die P~~chalie~i etl~lgt ab~r nur, sow~~! die K~it~n .fü/ das· J~~; .. Ticket nichtdie W~r- . . 
bungskosten übersteigen, 'dje' der A.rbeifuehnier gern. ·§ 9 Abs. 1 Sr) Nr. 4 und Abs. 2 EStG 
(Entfernungspauschale) in Ansatz bringen Jfönnte, . . 

II. Einkommensteuerrechtliche Folgen für den Ar~eitnehmer 
. . 

__ D_i_e~e pauschfil,!?~.s.t~IQ.ert§p ~ezji_ge_ mi,n~trll,0;gem~~UO-~ ~'.~. Satz;2,N~~iilet~ e~ M6~~t-z~ 
die Werbungskosten für Fahrten zwischen Wohnun~ und erster Tätigkeitsstätte . . 

3. Pauschalierung gem. § 40 Abs. 2 S.-2 Nr. 2 EStG i. H. v:.25 % (Rechts~age ab 01.01.20) 

1. .Lohnstetierrechtliche Behandlung·für den Arbeitgeber r 

. Der Arbeitgeber"kailh ans~elle der Steuerfreiheit nach§ 3 Nr .. ·15 EStG die Lohnsteuer auch· 
mit einem Pauschsteuersatz von 25 % erheben. Von der pauschalen Besteuerung in Höhe ; 
von 25 % sind alle Arbeitnehmer, die das Job Ticket empfangen, gleichermaßen betroffen. 
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n. Einkornmensteuerrechtiiehe .F ol'gen :für. den Arbeitnehmer 

. ' ~,,. ,· ':: . . . . . : , ... -

Wird seitens,des Arbeitg~p.ers die·P~;uschalienmg.gemiµ3 § 40 Ab~. 2' S.2 Nr. 2 ·EstG in Höhe 
von 25 % gewählt, unterbieibt-hier· eine '.Minderung der' abzieljbareri W~rb,U{lgskosten bei 
der Einkommensteuer.des Arbeitnehmers. . 

. 
• . .• · • . ... ";,....4... 

. . 4. . Anwendung. der Freigr-enze von. 44 .€ g~m. ·§ 8 .Ab·s. 2 s. 11· EStG- . •. 
. • -. ' . ~ . • • 1 ~ 

. .... . .. 

1. Lohnsteuerrechtliche Behandlung_ für den Arbeitgeber 

. Die-W ahrnehmÜtig dieses F;eibeb'ag~ setzt vm:aus, dass es sich ruh .ehi~n ·s~chbezug handelt, 
· der den Vorteil von 44 € nicht übersteigt". · _ " 

.. 
Erhalten die Arbei~~fune~ ;~ Jahres_tl __ c-k-~t- im- We~on ~77,.$8°~€-"-,~·is-t,-hn'"-. -Z-e-~tp~ unkt- . _d_e_r Aus:. 

-händigung ari de1.1 Arbeitnefun.er die F.~eigpenz;e v~~ 44 € .füf Sa~~uw.enaun~~n. überschrit-
t~n. . 1. ' . 

• ,t ---- • • • • • - • • • • ' • • 

Ich hoffe, lqnen mit diesen Angaben gediet1,t zu h;abin ~d · s.tehe filr .Rückfragen ·gerne zur Verfü-
• :_. 1 ; • 1 • ., • •, ·,, , • , 

gung. ,' ' 

. .~ . 

Hinweis 

Ich weise · darauf hin, dass die erteilte Anrufungsa~kunft für die Besteuerung im, Lohnsteuerabzugs
verfahren ·nur bindend ist, w~~ der später .v~rwitklichte Sachverhalt vpn de~.der Auskunft ztigrun
de gelegten Sachverhalt nicht ~bweicht. bie Anfufungsauskunft ist nicht. bindend, . wenn. sie zuun
gunsten des Steuerpflichtigen 4~m. geltenden, ·Recht widerspricht. . Hi~ Bindungswirkung der Anru-

. fungsa:uskunft entfällt im Übrigen ab ciem Zeitpunkt, ab dem qi~ Rechtsvorschriften, auf denen die 
. Anrufungsauskunft beruht, .aufgehoben od~r geändert werden. Un~e~~hadet der §§ 129 - ·131 der 

Abgabenordnung (AO) kann eine Anrufungt:,auskunft .mit Wirkung für di~ Zukunft nach pflichtge
mäßem Ermessen. ~ufgehoben oder geändert werden; wenn •sich herausstellt, .dass die erteilte Aus
kunft unrichtig war: "Dies gilt insbesondere : auch dann, wenn sich ·die Rechtsprechung oder eine 
Verw~tung$.anweisung zum N~hteil des Steuerpflichtigen .änd~rt. 

-;- i,. ·~-~. - . ~ - - . \i" . • ".i,.., 

Rechtsbehelfsbelehrung 
• ; I 

Sie .können gegen diesen Verwaltungsakt· EinsprucJi.-emlegeri. Der E~inspruch ist beim vorstehend 
bezeichneten· Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstelle/Bearbeitungsstelle schriftlich .einzu
reichen oder zur Nied€rschrift zu erklären:-· . -
Die_ Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tages, 
an dem Ihnen dieser-Verwaltungsakt b~kannt gegeben worden ist. Bei ZusendUilg durch einfachen ~ 
Brief oder Zustellung mittels Einschreiben' qurch ·Obergabe gilt die Bekanntgabe mit dem dritten 
Tag na9h Aufgabe zur Post ·.als ·bewirkt, es sei denn, dass der Yerwaitungsa:kt zu einem späteren 
Zeitpunkt zugegangen ist . . Bei Zustellung dwch Zustellungsmktin:de oder durch Einschreiben mit 

.Rückschein oder gegen Empfangsbekenntnis ist Tag d(?r Bekanntgibe d~r Tag der Zustel.lung. 
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Im Fall der A<blehnung, Autheburtg oder Änderung einer ~gsauskunft. kommt eip.e Ausset
zung der Vollziehung (§ 361 AO) nicht in Betracht, d~ es sich hierbei nieht unreinen voJlziehbaren 

··Verwaltungsakt handelt. · · · · · ' · 

..._ . . 

/ 


